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Handlungsanweisung zur Hitzeregelung  

 

• Ein Mannschafts-Wettspiel kann wegen extremer Hitze ab den 
Altersklassen 40 und älter unter folgenden Voraussetzungen verlegt 
werden: 

1. Die für den Spieltag am Heimspielort vorhergesagte Tages-
Höchsttemperatur muss mindestens 32,0° C betragen. 

2. Diese Vorhersage ist unter Zuhilfenahme des Ortsnamens der 
Platzanlage des gastgebenden Vereins der Internetseite 
www.daswetter.com am Tag vor dem Spieltermin im Zeitraum zwischen 
10.00 + 13.00 Uhr zu entnehmen und muss nachweisbar dokumentiert 
werden. (mittels Screenshots/Bildschirmfoto)  

3.Die Dokumentation muss folgende Angaben enthalten: 

a. die vorhergesagte Tages-Höchsttemperatur für den Spieltermin 

b. sowie die Zeitangabe der Prognosedaten in dem unter Ziffer 2      
genannten Zeitraum (siehe Beispiel, Seite 2). 

4. Die Verlegung des Wettspiels kann von jeder Mannschaft auch ohne 
Einverständnis der gegnerischen Mannschaft in Anspruch genommen 
werden und muss bis spätestens 14.00 Uhr am Tag vor dem Spieltermin 
der gegnerischen Mannschaft (per E-Mail an den Mannschaftsführer und 
Sportwart) und per E-Mail an den zuständigen Spielleiter mitgeteilt 
werden. Der nach Ziffer 2 zu dokumentierende Nachweis ist beizufügen. 

5. Der Nachholtermin eines wegen Hitze verlegten Wettspiels ist von den 
beteiligten Mannschaften binnen 2 Tagen ausgehend vom Spieltermin 
festzulegen und vom gastgebenden Verein im Wettspielportal nuLiga 
einzugeben. Der Nachholtermin darf nicht auf einen nach dem letzten 
Spieltermin in der jeweiligen Gruppe liegenden Tag gelegt werden. 

6. Der vereinbarte Termin ist verbindlich, wenn der zuständige Spielleiter 
nicht widerspricht.                                                                        
Andernfalls bestimmt der Spielleiter den Termin.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Diese Dokumentationsangaben sind laut Ziffer 3 entscheidend!    

                            Wilfried Klauer, 25.09.2024 


